Der Schutz des Urheberrechts, das französische Hadopi-Gesetz, VOD und Sperrfristen 

Die Diskussion wurde moderiert von Dr. Andreas Pense, Anwalt bei Unverzagt von Have und Guillaume Blanchot, Leiter der Abteilung Multimédia und Technologie beim CNC
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Andreas Pense stellt die anderen Teilnehmer und sich selbst kurz vor, sein Spezialgebiet ist das Urheberrecht. Internetpiraterie sei ein Problem auf der ganzen Welt und man müsse die Entwicklung des Nutzerverhaltens berücksichtigen, wenn man über die soziale Relevanz der Maßnahme nachdenkt. Er richtet seine Frage an alle Anwesenden: Wie kann man die Piraten aus der Illegalität herausholen ?
Einige Nutzer hielten das Internet in der Tat für eine riesige Selbstbedienungszone und sähen das Urheberrecht als eine Beschränkung ihrer persönlichen Freiheit. Einige hätten sich sogar in politischen Gruppierungen zusammengetan: In mehreren Ländern könne man die Gründung der « Piratenpartei » mitverfolgen. Im Gegensatz dazu hielten andere wiederum das Urheberrecht für unumstößlich. Für sie gelte: keine Rechte = keine Inhalte. Angesichts dieser beiden Haltungen solle man versuchen, neue Modelle zu finden.

Das Hadopi-Gesetz und die deutsche Rechtslage

Guillaume Blanchot erläutert, dass das Gesetzt vor der Abstimmung zwei Jahre lang für Diskussionen gesorgt habe. Die Basis des Gesetzes sind die sog. Accords Olivennes, auf die sich alle Filmschaffenden (Sender, Produzenten- und Verleiherverbände…) und Internetdienste (Provider…) geeinigt haben. Das mehrstufige Sanktionierungssystem gegen die Piraten soll vor allem pädagogisch und abschreckend sein. Was die strafrechtlichen Maßnahmen angehe, so wollte der Gesetzgeber ein flexibles Verfahren schaffen, das dem Delikt gerecht wird.

Mathias Schwarz berichtet, dass es auf diesem Gebiet auch in Deutschland Bewegung gebe. Seit dem Inkrafttreten der EU-Richtlinie können Personen strafrechtlich verfolgt werden, wenn sie sog. Peer-to-peer-Anwendungen nutzen. Das habe dazugeführt, dass die Rechteinhaber strafrechtlich gegen die Piraten vorgehen. Die neue Koalition sei momentan damit befasst, neue Formen der Kooperation zwischen Rechteinhabern und Internetprovidern zu erarbeiten. Es würden verschiedene Sanktionen ins Auge gefasst, nicht aber die Sperrung des Internetzugangs.

Andreas Pense ergänzt, dass es seit einigen Wochen in ganz Europa kein Hindernis mehr gebe, den Zugang zu sperren. Die EU-Richtlinie Informatik und Freiheit sei ein heißes Thema in Deutschland : Mehrere Internetseiten sahen sich seitdem gezwungen, Inhalte von ihren Portalen zu entfernen. Von Herrn Rocca möchte Herr Pense wissen, was er von dem Hadopi-Gesetz halte.

Alain Rocca ist der Auffassung, dass er das Projekt Universciné sich niemals hätte vorstellen können, wenn die Nutzer urheberrechtlich geschützte Inhalte nach ihrer eigenen Moralvorstellung herunterladen könnten. Für ihn sei der Schutz des Urheberrechts eine der Säulen des künstlerischen Schaffens.

Das legale Filmangebot im Internet
Alain Rocca kann bei seiner Internetseite eine deutliche Steigerung der Käufe feststellen. Wenn man den digitalen Vertrieb mit dem herkömmlichen Verleih vergleiche, müsse man bedenken, dass auch der von 15% Diebstahl im Warenregal ausgeht…

Alain Simkine vertritt auf dem Panel die unabhängigen Produzenten. Oft höre er die Leute sagen, das Kino sei teuer… Es sei nicht leicht, den Menschen die ökonomische Realität der Kinobranche klarzumachen. Ihm scheint es sinnvoller zu sein, die Nutzer, die illegal downloaden, mit der Absenkung der Datenrate zu bestrafen, als ihnen sofort den Zugang zu sperren. Das Internet sei wie fließend Wasser: Man dürfe es den Leuten nicht wegnehmen.

Alain Rocca sagt, dass 85% der VOD-Käufe über die Internetprovider liefen. Der französische Staat sei, als Firma Orange, Produzent und könne gleichzeitig Sanktionen gegen die Piraterie erheben. Ein seltsamer Zufall… Orange hat 40 Kinoseiten, vertreibt 2000 Filme und zählt 18,7 Mio. Abonnenten. Die neue ARCEP-Behörde und das Kartellamt sollten sich mit dem Pay-TV befassen, denn da gebe es keine Unterstützung hinsichtlich der Entwicklung legaler Angebote.

Andreas Pense berichtet von einer Umfrage, laut derer 70% der Befragten erklären, dass sie sofort mit dem Download aufhören würden, wenn sie dazu per Mail aufgefordert würden. Er fragt Tobias Künkel, ob der es für unumgänglich halte, dass die Nutzer bestraft würden.

Tobias Künkel arbeitet an der Herausbringung eines Angebotes und regt an, zu differenzieren. Seiner Meinung nach, dürfe man nicht nur die Peitsche schwingen, sondern müsse auch das Zuckerbrot einsetzen. Die juristische Abschreckung sollte von einem legalen Konkurrenzangebot flankiert werden: Bisher seien die legalen Angebote nicht konkurrenzfähig. Er möchte so viele Inhalte wie möglich auf einer Plattform anbieten, indem er nicht nur mit den Majors kooperiert, sondern auch mit unabhängigen und regionalen Produzenten.

Ein neues Metier : Filmverleiher im Internet

Alain Rocca sagt, dass dies eine Strategie sei, die die anderen Angebote nicht ausschließe. Das Internet sei nicht das Fernsehen. Daher glaubt er, dass es ein neues Metier gebe: den Internet-Filmverleiher, der natürlich auch  redaktionell arbeitet. Universciné musste schon immer darum kämpfen, exklusive Nutzungsfenster bei den Rechteinhabern zu erwerben. Es mussten zunächst sehr viele Zweifel im Hinblick auf die Exklusivität zerstreut werden, weil die Produzenten sehr zurückhaltend seien. Er betont, dass Universciné aus einer Kultur der Verteidigung entstanden sei, aus dem unabhängigen Filmverleih. Das Internet werde eine entscheidende Rolle spielen bei dem Verhältnis zwischen den Produzenten und ihrem Publikum. Was die Zahlen anbelangt, so sei er sehr optimistisch, denn von 1.000 Käufen pro Monat im ersten Jahr und 15.000 Käufen pro Monat im Zweiten, ist Universciné im dritten Jahr bei 150.000 Käufen pro Monat angelangt.

Zwischen den Internetprovidern und den Produzenten der Inhalte sollte es einen Mittelsmann geben, sagt Alain Rocca: den Internet-Filmverleiher, der die Inhalte bündelt und Angebote zusammenstellt. Universciné habe vor kurzem einen Vertrag mit Free abgeschlossen, der sehr schwer zu verhandeln war – bin hin zu Faxnachrichten von Free mit der Nachricht « NEIN ». Universciné war offenbar noch nicht groß genug, um die Aufmerksamkeit von Free zu erlangen. Ein Internet-Filmverleiher wird erst ab einem Katalog mit mehr als 1.000 Filmen ernst genommen.

Alain Rocca räumt ein, dass Universciné noch immer Verlust schreibe, doch er habe Vertrauen in die ökonomische Tragfähigkeit des Modells: Die Zahl der VOD-Nutzer werde radikal ansteigen.

Tobias Künkel bestätigt, dass ein Internet-Filmverleiher erst ab einem vierstelligen Filmangebot erst genommen werde.

Andreas Pense fragt Alain Rocca, ob es für die französischen Produzenten nicht einfacher sei, die VOD-Rechte ihrer Filme zu behalten.

Alain Rocca antwortet, dass er die Differenzierung der Aufträge für einen der wichtigsten Aspekte der Gesetzgebung halte und dass der Erwerb der Aufträge ein fundamentaler Aspekt im Internet-Verleihgeschäft sei. Im Internet werde die Gesetzmäßigkeit des herkömmlichen Verleihs nur allzu deutlich. Seiner Meinung nach, lege die französische Regierung mit dem neuen Gesetzt den Schwerpunkt zu sehr auf Sanktionen. Damit das Hadopi-Gesetz angewendet werden könne, müsse es zunächst ein größeres Angebot geben. Dazu brauche man die Internetprovider. Es gebe aber in Frankreich gute Voraussetzungen dafür, dass dieser Sprung gelinge.

Mathias Schwarz ist der Meinung, dass die deutschen Produzentenverbände sich nicht in so ein Abenteuer wie Universciné stürzen würden. Er glaubt, dass VOD in Deutschland das letzte Glied in der Auswertungskette bleiben werde.

Die Sperrfristen

Andreas Pense erläutert, dass die Regelungen in Frankreich und Deutschland nicht die gleichen sind.

Antoine Simkine hält die Frage nach den Sperrfristen für essenziell, da das Prinzip der geregelten Auswertungsabfolge die Basis der Finanzierung ist. Die Sperrfrist für die VOD-Auswertung eines Filmes wurde in Frankreich in diesem Jahr an die DVD-Auswertung angepasst (4 Monate nach der Kinoauswertung). Das Auswertungsfenster endet nach 10 Monaten. Außerdem wird unterschieden zwischen VOD pay per view, VOD-Abonnement und Catch-up TV.

Alain Rocca nimmt den Gedanken auf und fügt hinzu, dass es in den USA gar keine Sperrfristen gebe. Immer mehr Filme würden gleichzeitig auf verschiedenen Kanälen ausgewertet ohne dass es einen Kannibalen-Effekt gäbe.

Andreas Pense fügt hinzu, dass die Sperrfristen in Deutschland manchmal verlängert würden, wenn der Film erfolgreich sei.
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